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Betreff

Beiträge für die Kinderbetreuungskosten für den Zeitraum 01.03.2020 
bis 31.03.2020 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

19.01.2021: Hauptausschuss 
02.02.2021: Stadtrat

19.01.2021 
02.02.2021

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, für den Zeitraum 01.03.2020 bis 
15.03.2020 die Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in 
der Stadt Köthen (Anhalt) in Höhe des hälftigen Monatsbetrages zu erheben.

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Als Reaktion auf die Corona-Krise ordneten die Landesregierungen vermehrt die Schließung 
von Schulen und Kindertageseinrichtungen an. Nachdem am 13.03.2020 der Erlass der 
Landesregierung zur Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt 
wegen der sich abzeichnenden Verschlechterung der Lage hinsichtlich der Corona-
Pandemie erging, verfügte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Umsetzung dieses Erlasses am 
16.03.2020 mit Wirkung vom 16.03.2020 die Schließung von Kindertageseinrichtungen 
gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) unter dem Vorbehalt des Erhalts einer Notbetreuung. 
Dessen ungeachtet sind die Eltern grundsätzlich verpflichtet, für die Inanspruchnahme eines 
Platzes in Kindertageseinrichtungen an die Kommunen Teilnahme- oder Kostenbeiträge, die 
sog. „Elternbeiträge“, zu entrichten. Dies gilt in aller Regel unabhängig von der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Betreuungsleistung. 

Im Zeitraum vom 01.03.2020 bis 15.03.2020 fand in den Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Köthen (Anhalt) der Regelbetrieb statt. Ab dem 16.03.2020 bis 17.03.2020 konnten Eltern 
die Betreuung ihrer Kinder aufgrund der sogenannten Notbetreuung beantragen, die dann 
ab 18.03.2020 in alle Kindertageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) galt. 

Die Stadt Köthen (Anhalt), vertreten durch den Oberbürgermeister, entschied am 
17.03.2020, zur Entlastung der Eltern den Monatsbeitrag März 2020 auszusetzen und 
Eltern, die diesen bereits gezahlt hatten, wurde der Beitrag unter Vorbehalt der 
Nachforderung zurückerstattet.

Insgesamt belaufen sich die „Fehleinnahmen“ auf einen Betrag in Höhe von ungefähr 
138.850 Euro. 

Am 10.12.2020 kündigte der Oberbürgermeister im Rahmen der Stadtratssitzung an, dass 
Eltern lediglich den Beitrag für den Zeitraum 01.03.2020 bis 15.03.20202 zu entrichten und 
der Beitrag für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis 31.03.2020 zu erlassen sein wird.

Dies bedeutet eine Beitragshalbierung für die Eltern für den Monat März 2020.

Unabhängig davon hält die Stadt Köthen (Anhalt) ihren Erstattungsanspruch, basierend auf 
dem Infektionsschutzgesetz, gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt, aufrecht.


